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Betr. Angelegenheiten der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
Hier: Änderung der GVGA und GVO im Hinblick auf die Reform der Sachaufklärung 
zum 01.01.2013 – insbesondere § 20 GVO-  
2344-204.227 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anlässlich der 93. Ländervertreterversammlung, die in der Zeit vom 25.04. bis 
26.04.2013 in Rostock stattfand, wurde die Problematik der Zuständigkeit bei der 
Zustellung von gerichtlichen Pfändungs-und Überweisungsbeschlüssen durch die 
Post erneut  eingehend erörtert. 
 
Es stellte sich heraus, dass die in unserer  Stellungnahme vom 04.02.2013 zu  
unserem Vorschlag für den § 20 Abs.4 GVO aufgeführte Begründung voll umfänglich 
zutreffend ist, sich die Problematik gar verschärft hat. 
 
Der Tatsache schuldend, dass der neue amtliche Vordruck des Pfändungs-und 
Überweisungsbeschlusses  mehrere Seiten umfasst und dadurch den Antragstellern 
mehr Papieraufwand entsteht, gehen viele Gläubiger mehr und mehr dazu über, die 
Zustellung durch die Post zu beantragen. Das Unterbleiben der  Aufforderung nach § 
840 ZPO und eine Nichtbeantwortung der entsprechenden Fragen durch die 
Drittschuldner (in der Regel Banken)  nimmt man dabei offensichtlich in Kauf.  
 
Durch den Austausch unter den Landesverbänden des DGVB war erneut 
festzustellen, dass  mehrere Anwaltskanzleien  eine Konzentration der 
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Auftragserteilung an einzelne Gerichtsvollzieher bzw. an einzelne Amtsgerichte 
bevorzugen, was im Hinblick auf eine gerechte Verteilung der Aufgaben der 
Gerichtsvollzieher für uns nicht hinnehmbar ist und auch bei der Ermittlung einer 
auskömmlichen Bürokostenentschädigung ein schiefes Bild ergibt.  
 
Wir nehmen dies zum Anlass, noch einmal auf unsere Stellungnahme vom 04.02.13 
hinzuweisen und bitten um entsprechende Einfügung des § 20 GVO. 
 
 
 
 
 

 Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
Karl-Heinz Brunner 
stv.Bundesvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


